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,,Dann schreib'ich eine Uberlastungsanzeige. . ."
Aber bringt mir das auch was?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in Zeiten von Personalmangel, Organisationsmängeln sowie unnötiger Mehrarbeit und unzureichendem Perso-
nalmanagement werden Sie sich sicher mehr als bisher fragen, wie Sie lhre Arbeit noch bewältlgen können. lm-
mer mehr Arbeit muss in küEerer Zeit von immer weniger Personal erledigt werden.

Einige von lhnen werden auch zuvor schon am Rande der Kapazitäts- und Belastungsgrenze gearbeitet haben.
Hört man sich auf den Fluren der Behörden um, so machen vielfach die Worte "Rückstände, Zeitmangel, über-
lastung und Arbeitsverdichtung" die Runde. Und je nach Gemüt reagiert der Einzelne unterschiedlich - aber im-
mer öfter fällt dabei auch der Begriff ,,Überlastungsanzeige".
Was ist damit gemeint?
Da dies die meisten nicht wissen, wollen wir es etwas aufhellen. Denn es fragen immer mehr:

,,Wie sieht die Rechtslage aus?
Was ist eine Überlastungsanzeige und was bewirkt sie?
Welche Konsequenzen - in positiver wie auch negativer Richtung - können sich ergeben?"
Wir wollen lhnen daher Hinweise zur Rechtslage und Entscheidungsfindung an die Hand geben.
Die erste Übenaschung:
Den vielzitierten Begriff der,,Überlastungsanzeige" gibt es in den Rechtsvorschriften zunächst einmal gar
nicht. Die "Überlastungsanzeigen' der Vergangenheit fußten auf Anhang ll der Gemeinsamen Geschaftsord-
nung I (GGO l) Nr" 16 Abs. 1, der postulierte, dass der Mitarbeiter seinen Vorgesetzten unvezüglich und
unaufgefordert zu unterrichten hat, wenn Probleme und Schwierigkeiten auftreten, insbesondere, wenn ein
Mitarbeiter seine Arbeit nicht in angemessener Zeit erledigen kann.
Durch die Anderung der GGO I ist die Verantwortung für die Handlungen nach dem Wortlaut des g 17 SaE 3
nunmehr auf die Beschäftigten irbergegangen. Dort wird geregelt, dass ,,der Bearbeiter die Verantwortung für sein
Tun und Unterlassen (Handlungsverantwortung)" treigt. Auch wenn die Handlungsverantwortung nun beiden Be-
ariceitern liegt, können sich Vorgesetzte nicht aus ihrer Führungsverantwortung stehlen. Aber aus der Handlungs-
verantwortung des Bearbeiters ergibt sich auch, dass man es nicht Unterlassen darf, seinen VorgeseEten auf
,,Missstände und Fehlentwicklungen" beim Arböitspensum hinzuweisen
Aber warum ist es so wichtig, däss man darauf hinweist?
Folgen einer Überlastungssituation können Fehler oder Mängel in der Tätigkeit sein. Dies spiegelt sich u. a. in
einer längeren Beaöeitungsdauer, Beschwerden von internen oder extern Kunden, Fristversäumnisse, Regress-
anspruche etc. wider. Um sich also nicht schadensersaEpflichtig zu machen, ist ein rechEeitiger Hinweis an den
Arbeitgeber bat, Diensthenn über die Überlastungssituation erforderlicn. Annticn ist die Rechtslage im Beamten-
recht. Das besondere Dienst- und Treueverhältnis beruht auf Gegenseitigkeit. Einerseits ist der Dienstherr auf-
grund seiner besonderen Fürsorgepflicht dazu angehalten, die Arbeitsverhältnisse so zu gestalten, dass keine
Überlastung bei seinen Beamten eintrift, andererseits ist der Beamte im Rahmen seiner Beratungs- und Hinweis-
pflicht dazu angehalten, den Diensthenn über Missstände etc. frUhzeitig zu unterrichten. Hierzu gehört auch die
Überlastungsanzeige, die im übrigen von jedem persönlich eingereicht werden muss. Kollektive Überlastungsan-
zeigen sind, wie die Vergangenheit zeigte nicht zulässig.
Das Unterlassen einer Überlastungsanzeige kann daher sogar im Einzelfall ein Diensfuergehen sein und den Be-
amten u. U. schadenersaEpflichtig machen, zumindest aber muss er sich u. U. ein erhebliches Mitverschulden (g
254 BGB) zurechnen lassen.
Rechtliche Grundlagen einer Überlastungsanzeige
S 242 BGB verpflichtet u. a. die Beschäftigten, ihre Arbeitsleistung so zu erbringen, ,,wie Treu und Glauben auf die
Verkehrssitte es erfordem.' Darum müssen die Beschäftigten ihren VorgeseEten ohne Zögern Bescheid geben,
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wenn Arbeit unverrichtet oder m_angelhaft liegen bleibt. Die Beschäftigten entgehen so auch der sonst möglichen
"Arbeitnehmerhaftung'^ wegen "Übemahmeverschulden". Überlastungsanzeigen sind darum auch Entlastüngsan-
zeigen. S 618 BGB verpflichtet umgekehrt den Arbeitgeber, Dienstleistungen unter seiner Leitung ,,so zu regeln,
dass der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit so weit geschüEt ist, als die Natur der Diensfleis-
tung es gestattet."
Für Beamte gilt laut S 41 LBG folgendes:
,,(1) VerleEt ein Beamter vorsäElich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat er dem Dienst-
herrn, dessen Aufgabe er wahrgenommen hat, den daraus entstehenden Schaden zu erseEen. Haben mehrere
Beamte gemeinsam den Schaden verursacht, so haften sie als Gesamtschuldner.
(2) Ansprüche nach AbsaE 1 verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienstherr von dem
Schaden und der Person des ErsaEpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn
Jahren von der Begehung der Handlung an. Hat der Dienstherr einem Dritten Geldersatz geleis{et oder hat er zur
Folgenbeseitigung Mittel aufgewendet, so tritt an die Stelle des Zeitpunktes, in dem der Diensthen von dem
Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf Geldersatz oder Folgenbeseitigung anerkannt
oder rechtskräftig festgestellt wird.
(3) Leistet der Beamte dem Dienstherrn ErsaE und hat dieser einen ErsaEanspruch gegen einen Dritten, so geht
der ErsaEanspruch auf den Beamten über."
Durch S 41 LBG wird die Haftung des hoheitlich sowie des nicht hoheitlich handelnden Beamten für unmittelbare
und mittelbare Schädigungen seines Dienstherrn einheitlich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Ob der Beamte grcb fahrlässig gehandelt hat ist eine Frage des Einzelhlles. Zur Definition der groben Fahrläs-
sigkeit sind folgende Formeln entwickelt worden: Grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorg-
falt in besonders schwerem Maße verletzt, wer nicht beachtet, was im gegebenen Falljedem einleuchten muss
oder wer die einfachsten ganz naheliegenden Überlegungen nicht anstellt (2. B. BVenrG 19,243 [248]). Dabei
sind auch die subjektiven Umstände im Einzelfall zu bertrcksichtigen (2. B. AP Nr. 69, 70,72,74 und 82 zu
S 611 BGB Haftung des Arbeitnehmers).
Die Schadenshaftung der Angestellten ist im $ 14 des BAT, die der Arbeiter entsprechend im BMT-G geregelt. Bei
den Arbeitnehmem wird jedoch immer auf die Regelungen für die Beamten verwiesen, weswegen wir nur diese
zitieren.

Denken Sie daran - ständige Überlastung im Berufsleben kann zu ernsten Erkrankungen führen. lmmer häufiger
ist von "Burn out' die Rede. Burn out beschreibt einen Zustand, in dem nichts mehr geht, die Betroffenen sich
"ausgebrannf fühlen. Sie leiden unter körperlicher und seelischer Erschöpfung. Bum out ist ein Zustand, der sich
nicht schlagartig, sondem schleichend einstellt, meist als Folge einer längeren überforderung!
Die Belastungsgrenze ist spätestens dann überschritten, wenn der Körper streikt, der Stress unerträglich wird,
Familienle,ben praktisch nicht mehr stattfindet. Trauer und auch Wut sind häufig zu spürende Gefühle.
Mit einer Überlastungsanzeige machen Sie unmissverständlich klar, dass es so nicht weitergehen kann. Weil
mündliche Aussagen oft nicht ernst genommen werden, ist es wichtig, dies schriftlich zu machen und somit nicht
mehr haftbar gemacht zu werden. Sie schützen sich, indem Sie auf die Mängel aufmerksam machen und auf
Abhilfe drängen. Die Verantwortung tätig zu werden, liegt dann beim Arbeitgeber/Diensthenn.
Fordem Sie die UnterstüEung lhres Personalrats. Geben Sie diesem auf jeden Falleine Kopie der überlastungs-
anzeige.
Die Überlastungsanzeige dient dazu, dem Arbeitgeber bzw. den Führungskräften Mängel zu verdeutlichen (2. B.
unzureichende personelle BeseEung) mit dem Ziel, Anderungen zu erreichen. Der Arbeitnehmer bleibt jedoch
grundsäElich in der Pflicht, seine Dienstleistung unter Berücksichtigung der Weisungen mit der erfrcrderlichen
Sorgfalt zu erbringen.
Eine Überlastungsanzeige berechtigt nie zu pflichtwidrigem Handeln. Sie entbind€t den Arbeitnehmer nicht von
seinen Pfl ichten zur sorgfältigen Arbeitsleistung.
Was sollte eine Überlastungsanzeige enthalten?
lnhaltlich muss die Überlastungsanzeige konkret die Situation am ArbeitsplaE schildern. Weiterhin sollte geschil-
dertwerden, was derverantwortliche Mitarbeiter bereits untemommen hat, um die Situation zu verbessem.
Die Überlastungsanzeige dient dem Schutz des Anzeigenden.
Durch die Überlastungsanzeige macht derAnzeigende dem Diensthern deutlich, dass das vorliegende Pensum
durch ihn nicht mehr bewältigt werden kann und deshalb Fehler nicht auszuschließen sind.
Der Zeitpunkt ist spätestens dann gegeben, wenn die Übersicht über die zu leistende Arbeit verloren gegangen ist
und/oder dem Anzeigenden die Abarbeitung für ihn aus eigener Kraft erkennbar nicht möglich ist.
Überlastung kann auftreten bei längerfristigen Verhetungen (2. B. Krankheit) sowie bei einem über dem Durch-
schnitt liegenden Pensum. Durchaus können Antragseingänge in untiblicher Anzahl, die zu einer bestimmten Zeit
zu erledigen sind (Stoßarbeit), zu Überlastungen führen und sind daher ggf. anzuzeigen.
Erfolgt durch den Diensthenn keine Entlastung, kÖnnen entstehende Fehler nicht zu Lasten des Anzeigenden
bewertet und geahndet werden.
Mit den besten Grüßen

V. i.S.d. P. : Joachim Jetschmann
VorsiEender des Gesamtpersonalrats der Berliner Justiz

Bei Rtlckfragen bitte anrufen: 9013-3275,9013-3276 oder 9013-3277



Muster einer,, U berlastungsanzeige"

Name, Vorname, Stellenzeichen etc. Datum

An den/die
FachvorgeseEte/n

Zur Kenntnis an:

Persona lrat ( g gf . F ra uenvertretu n g, Schwerbeh indertenvertretu ng, JAV)

Ü B E R L A S T U N G S A N Z E I G E

Sehr geehrte/r Frau/Hen

die nachfolgend beschriebene Überlastung in meiner Tätigkeit zeige ich lhnen an, um negative Folgen für die
Dienststelle und mein ArbeitsJDiensfuerhältnis zu vermeiden.

lch weise nachdrücklich darauf hin, dass mögliche Fehler oder Mängel in meiner Tätigkeit aus der unten geschil-
derten Überlastung resultieren und wegen des/r nicht von mir zu verantwortertden nachstehenden Grun-
des/GrUnde nicht von mir zu verantworten sind.

Sowohl eventuelle Ansprüche auf Regress von Seiten Dritter als auch arbeits- bantr. dierlstrechtliche Sanktions-
maßnahmen weise ich vorsorglich zurück.

Ausgeübte Tätigkeiten /Dienstposten

Überlastungsrnerkmale

AnlasslGrund (evtl. mehrere)

Folgen dienstlich (2. B. längere Bearbeitungsdauer, Beschwerden, Fristversäumnisse, Regressansprüche etc.)

Folgen persönlich (2. B. Erkrankungen, die in Folge AU-Zeiten nicht ausschließen, ohne diese hiermit anzudro-
hen, Suche nach anderer Tätigkeit in der Dienststelle oder außerhalb)

- Meine Ausführungen werden - bestätigt von

- und - belegt durch (Beweise, Dokumente)

lch bifte um baldige geeignete Maßnahmen zur Arbeitsentlastung!

Meine bisherige Tätigkeit möchte ich weiter ausüben.

lch bitte um Zuweisung einer anderen Tätigkeit entsprechend meines Arbeitsvertrages / Dienst-
verhältnisses - und habe ein besonderes lnteresse an der Tätigkeit:

- Zur Rücksprache in Anwesenheit eines von mir zu benennenden Personalratsmitgliedes bin ich nach terminli-
cher Vereinbarung gern bereit. -

Mit freundlichen Grüßen
N.N .

-...  Anlagen -
P.S. (evtl. Empfehlung geeigneter Maßnahmen)


